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Gerätschaft 
Betriebsanweisung Nr. 18  

      

Einscheiben Schrubbmaschine 

Anwendungsbereich 

− Reinigungsarbeiten mit der Einscheibenmaschine 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

− Verletzungsgefahr durch rotierende Bürsten  

− Verletzungsgefahr der eigenen und anderer Personen durch Kontrollverlust oder 

      falsche Steuerung der Maschine. 

− Verletzungsgefahr beim Befüllen des Reinigungsmitteltankes 
 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

− Nur eingewiesene Mitarbeiter dürfen mit der Einscheibemaschine arbeiten 

− Netzanschlussleitung vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen 

− Maschine nur betätigen, wenn Sicherheitsvorrichtung am Gelenkarm (Einschalten/ 

           Ausschalten der Maschine) funktionsfähig ist 

− Während des Betriebes Maschine stets beidhändig führen, umsichtig und konzentriert 

           auf das Umfeld achten. 

− Netzanschlussleitung nicht überfahren oder Zugbelastung aussetzen 

− Dem Reinigungsmittel entsprechende Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Brille)  

           tragen 
 

Verhalten bei Störungen 

− Die Arbeit mit der Maschine sofort einstellen; Netzstecker ziehen 

− Fehlersuche einleiten 

− Soweit Fehlerbehebung zum Arbeitsgebiet gehört, diese durchführen; ansonsten 

           Vorgesetzten informieren. 
 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

− Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt 

           anfordern. 

− Vorgesetzten informieren. 

− Verbandbucheintrag/Unfallanzeige 
 

Instandhaltung / Entsorgung 

− Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker 

          ausführen 



− Reparaturen dürfen nur von dazu benannten Personen ausgeführt werden 

− Tank und Schlauchleitungen immer gründlich mit Wasser durchspülen 

− Wiederkehrende elektrische Prüfungen entsprechend der internen Festlegungen und  

           nur von dazu beauftragten Personen durchführen lassen 
 

Folgen der Nichtbeachtung 

− Verletzungen, Sachschäden 
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